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 Veröffentlicht am 07.12.1978

Norm

VersVG §158f

Rechtssatz

Der Kraftfahrzeughaftp1ichtversicherer, der nach § 158 f VersVG vorgeht, macht auch nach Einführung der Direktklage

einen vom geschädigten Dritten abgeleiteten Anspruch und nicht einen solchen Kraft eigenen Rechts geltend.

Entscheidungstexte

2 Ob 147/78

Entscheidungstext OGH 07.12.1978 2 Ob 147/78

Veröff: VersR 1979,753

7 Ob 19/88

Entscheidungstext OGH 16.06.1988 7 Ob 19/88

Ähnlich; Beisatz: Bei der nach § 158 f VersVG übergegangenen Forderung handelt es sich um die ursprüngliche

Schadenersatzforderung des Geschädigten gegen den Versicherungsnehmer oder den Mitversicherten; durch

diese Legalzession erfährt die Schadenersatzforderung keinerlei inhaltliche Änderung. (T1) Veröff: VersRdSch

1989,121 = ZVR 1989/87 S 143 = VersR 1989,827
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